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1. Einführung 

Am 26. Juli 2023 stürzte in Niger das Militär den im Jahr 2020 demokratisch gewählten Präsidenten 
Mohamed Bazoum. Der aus dem Sprecher der Militärjunta, Oberst Amadou Abdramane, und neun 
weiteren Of�zieren gebildete „Nationale Rat für die Rettung des Vaterlandes“ übernahm „proviso-
risch“ die Regierungsgeschäfte. Zwei Tage später erklärte sich General Abdourahmane Tiani zum 
Präsidenten des Rates und damit zum Staatsoberhaupt von Niger. 

Durch diese Ereignisse gelangte die „Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten“ (engl.: 
Economic Community of West African States – ECOWAS)1 in den Blick der Weltöffentlichkeit. 
Denn sie drohte den Putschisten bereits unmittelbar nach diesem Staatsstreich mit einer militäri-
schen Intervention, sollten sie diesen nicht innerhalb einer Woche rückgängig machen. Nach Ab-
lehnung einer Intervention durch einige Vertragsstaaten der Gemeinschaft verstrich jedoch dieses 
Ultimatum, ohne dass es zu einer Militärintervention kam. Statt militärisch einzuschreiten, strebt 
die ECOWAS jetzt eine diplomatische Lösung an, hält sich aber parallel die Option einer militäri-
schen Intervention offen. 

Vor dem Hintergrund, dass die ECOWAS als supranationaler Akteur somit in Westafrika augen-
scheinlich eine bedeutende Rolle einzunehmen scheint, befasst sich dieser Sachstand mit den Auf-
gaben und Strukturen dieser Organisation und beleuchtet solche Politikfelder, in denen die Ver-
tragsstaaten ausgeprägt kooperieren. 

2. Die Entstehung der ECOWAS 

Die ECOWAS wurde am 28. Mai 1975 als intergovernmentale Organisation in Lagos (Nigeria) pri-
mär aus ökonomischen Gründen gegründet.2 Im Vertragstext dieser heute aus 15 Vertragsstaaten3 
bestehenden, westafrikanischen Regionalorganisation ist primär von Koordination und Harmoni-
sierung zum gegenseitigen Nutzen die Rede. 

Nachdem der Fokus der Kooperation zunächst fast ausschließlich auf wirtschaftlicher Zu- 
sammenarbeit lag, kamen schrittweise neue Kooperationsbereiche hinzu. Im Laufe der 1980er 
Jahre intensivierten die Vertragsstaaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft die Ent-
wicklung gemeinsamer Infrastrukturvorhaben. Zudem verabschiedeten sie mehrere rechtlich  
bindende Abkommen. Diese stellten u.a. die Grundlage für visafreies Reisen der ECOWAS-

 

1 frz.: Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO); portug.: Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). 

2 Hartmann, Christof (2010): Die ECOWAS als regionale Ordnungsmacht Westafrikas?, Die Friedenswarte Vol. 85, 
No 1/2, Konfliktregion Afrika (2010), S. 73-93, 75 abrufbar unter: FW_2010_1-2_Hartmann.indd (uni-due.de) 
(letzter Zugriff: 20. September 2023); sowie 

  Treaty of the Economic Community of West African States (ECOWAS) (28. Mai 1975), UNTS 1010, S. 17-66. 

3 Die derzeitigen Vertragsstaaten sind Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone und Togo. 

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/politik/hartmann/ecowas_als_regionale_ordnungsmacht.pdf
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Bürgerinnen und -Bürger innerhalb des gemeinsamen Wirtschaftsraumes dar,4 verp�ichteten die 
Vertragsstaaten zum Abbau von Binnenzöllen 5 oder waren Ausgangspunkt für die Planungen zur 
Errichtung einer Freihandelszone 6. Im Rahmen der globalen Rezession von 1982 erlitt die ECO-
WAS jedoch eine existenzielle Krise und drohte sich aufzulösen. Erst in Folge institutioneller Re-
formen am Anfang der 1990er Jahre nahm die Organisation, die sich innerhalb des Vertragsgebietes 
nach Ende des Kalten Krieges nunmehr auch verstärkt der Aufgabe des inter- 
nationalen Kon�iktmanagements annahm, wieder an Bedeutung zu. Diese Reformen führten 1993 
letztlich zur Verabschiedung des revidierten ECOWAS-Vertrages7. 

3. Aufgaben und Ziele  

Gem. Art. 3 Abs. 1 dieses revidierten ECOWAS-Vertrages (im weiteren: ‚ECOWAS-Vertrag‘) ist die 
Förderung von Kooperation und Integration8 eines der wesentlichen Ziele der ECOWAS; lang- 
fristiges Ziel sollte sogar eine Währungsunion sein. 

Mit Blick auf das gesetzte Ziel, Kooperation und Integration zu stärken, werden in Art. 3 Abs. 2 
des ECOWAS-Vertrages Aufgaben und Funktionen dargelegt und in Art. 4 die dazugehörigen fun-
damentalen Prinzipien, die bei der Wahrnehmung der Aufgaben zu beachten sind. Zu den Auf-
gaben und Funktionen gehören u. a. die Harmonisierung der nationalen Politik der Vertrags- 
staaten (Art. 3 Abs. 2 buchst. a), der Schutz der Umwelt (Art. 3 Abs. 2 buchst. b) und die Ein-
führung eines gemeinsamen Binnenmarktes (Art. 3 Abs. 2 buchst. d) ohne Zölle. 

Zu den fundamentalen Prinzipien gehören u.a. die Gleichbehandlung und die gegenseitige Abhän-
gigkeit der Vertragsstaaten (Art. 4 buchst. a), ferner das Aggressionsverbot zwischen den Vertrags-
staaten (Art. 4 buchst. d) sowie die Wahrung des Friedens und der Stabilität in der Region (Art. 4 
buchst. e). 

An den Aufgaben, Funktionen und Prinzipien wird deutlich, dass ECOWAS nicht nur eine Wirt-
schaftsgemeinschaft ist, sondern sich schrittweise zu einem Akteur entwickelt (hat), der in vielen 
Politikfeldern agiert. 

 

4 Hartmann (2010), a.a.O., S. 75; sowie 

  Protocol A/P.1/5/79 Relating to Free Movement of Persons, Residence and Establishment, abrufbar unter:  
Protocol Relating to Free Movement (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

5 Hartmann (2010), a.a.O., S. 75; sowie 

  About ECOWAS, Website der ECOWAS, abrufbar unter: ECOWAS (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

6 Hartmann (2010), a.a.O., S. 75. 

7 Revised Treaty of the Economic Community of West African States (ECOWAS) (Cotonou 24 July 1993),  
UNTS 2373, S. 233-315, abrufbar unter: Revised ECOWAS Treaty (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

8 Der revidierte ECOWAS-Vertrag von 1993 sprach erstmals von ‚Kooperation und Integration‘. 

  Vgl. Hartmann (2010), a.a.O., S. 77. 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3269/download
https://ecowas.int/about-ecowas/
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4. Strukturen 

Die ECOWAS verfügt über verschiedene legislative, exekutive und judikative Organe.9 Im Zentrum 
dieser Organisation steht der „Vorsitzende der Autorität der Staats- und Regierungschefs“ (engl.: 
Chairman of the Authority of Heads of States and Government, kurz: ‚Authority‘), welcher die 
Geschäfte der ECOWAS führt und koordiniert. Der Chairman wird von den Staats- und Regierungs-
chefs der Vertragsstaaten für ein Jahr ernannt. Neben der Authority gibt es die Kommission, den 
Ministerrat, den Gerichtshof der Gemeinschaft, das Parlament und die Bank für Investition und 
Entwicklung der ECOWAS. 

4.1. Die Autorität der Staats- und Regierungschefs 

Die sich aus den Regierungs- und Staatschefs der Vertragsstaaten (Art. 7 des ECOWAS-Vertrages) 
zusammensetzende „Autorität der Staats- und Regierungschefs“ (engl.: Authority of Heads of 
State and Government) ist die oberste Institution der ECOWAS10 und verantwortlich für alle Insti-
tutionen der ECOWAS. Sie gibt die Richtlinien zur Erreichung der Ziele der ECOWAS vor und 
verabschiedet Protokolle und Entscheidungen. Protokolle müssen rati�ziert werden, während Ent-
scheidungen direkt durchgesetzt werden können und rechtlich bindend sind.11 Die Autorität ist 
ebenfalls zuständig für die Koordinierung und Harmonisierung der Vertragsstaaten. 

4.2. Die Kommission 

Die „Kommission“ (engl.: Commission) der ECOWAS hat ihren Sitz in Abuja, der Hauptstadt  
Nigerias. Sie ist 2007 aus dem ehemaligen Exekutivrat von ECOWAS hervorgegangen.12 An der 
Spitze der Kommission steht ein Präsident (aktuell: H.E. Dr. Omar Alieu Touray aus Gambia); er 
wird durch einen Vize-Präsidenten, zwölf Kommissare und einen Rechnungsprüfer unterstützt.13 
Der Präsident wird von der Autorität für eine vierjährige Amtszeit ernannt. Die Kommission ist 
dafür zuständig, die Aufgaben und Ziele der ECOWAS umzusetzen und die Entscheidungen des 
Ministerrats (siehe Ziff. 4.3) durchzusetzen. Der Präsident der Kommission ist gleichzeitig auch 
der Chief Executive Of�cer der ECOWAS und ihrer Institutionen. Die Kommission ist unterteilt in  
Departments und Directorates. 

 

9 ECOWAS Governance Structure, ECOWAS, abrufbar unter: 2013-Annual-Report_Annexes_English.pdf (eco-
was.int) (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

10 Authority of Heads of States, ECOWAS, abrufbar unter: Authority of Heads of States | Economic Community of 
West African States (ECOWAS) (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

11 Berger, Antje C.; Hamady, Omar Ould D. (2017): Economic Community of West African States (ECOWAS),  
Dezember 2017, im Max Planck Encyclopedias of International Law (MPEPIL), Rn. 26, abrufbar unter: MPEPIL 
(letzter Zugriff: 20. September 2023). 

12 ECOWAS Commission, abrufbar unter: ECOWAS (letzter Zugriff: 13. September 2023). Andere Quellen nennen 
hinsichtlich der Anzahl der Kommissare abweichende Zahlen, so bspw. Berger/Hamady (2017), ebd., Rn. 27  
(13 Kommissare). 

13 ECOWAS Basic Information, abrufbar unter: Basic information | Economic Community of West African States 
(ECOWAS)https://ecowas.int/basic-information/ (letzter Zugriff: 20. September 2023).  

https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/08/2013-Annual-Report_Annexes_English.pdf
https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/08/2013-Annual-Report_Annexes_English.pdf
https://ecowas.int/authority-of-heads-of-states/#:~:text=The%20Authority%20of%20Heads%20of,or%20Government%20of%20Member%20States
https://ecowas.int/authority-of-heads-of-states/#:~:text=The%20Authority%20of%20Heads%20of,or%20Government%20of%20Member%20States
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e610?rskey=sx3JFV&result=1&prd=MPIL
https://ecowas.int/institutions/the-commission/
https://ecowas.int/basic-information/
https://ecowas.int/basic-information/
https://ecowas.int/basic-information/
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4.3. Der Ministerrat 

Der „Ministerrat“ (engl.: Council of Ministers) besteht aus den für die Beziehung zu ECOWAS 
zuständigen Ministerinnen und Ministern der Vertragsstaaten, den Außenministerinnen und  
-ministern sowie jeweils einer weiteren Ministerin bzw. einem weiteren Minister (insgesamt also 
drei Repräsentanten pro Land).14 Die zuständige ECOWAS-Ministerin bzw. der zuständige  
-Minister aus dem Vertragsstaat, der gerade den Vorsitz der Autorität innehat, wird automatisch 
Vorsitzende/r des Ministerrats. Die Aufgaben des Ministerrates sind vielfältig: Zu ihnen zählen 
die Entwicklung von Empfehlungen an die Autorität, die Festlegung von Richtlinien für die wirt-
schaftliche Koordination oder die Genehmigung des ECOWAS-Budgets. 

4.4. Der Gerichtshof der Gemeinschaft 

Errichtet auf Grundlage der Art. 6 und 15 des ECOWAS-Vertrages, besteht die Aufgabe des „Ge-
richtshofs der Gemeinschaft“ (engl.: Community Court of Justice) darin, die Einhaltung des Ver-
trages und ihrer Protokolle zu überwachen. Der Gerichtshof besteht aus fünf unabhängigen  
Richterinnen und Richtern15, die von der Community Judicial Council vorgeschlagen und von der 
Authority für eine vierjährige Amtszeit ernannt werden. Die Entscheidungen sind gemäß 
Art. 15 Nr. 4 ECOWAS-Vertrag rechtlich bindend. Zudem kann der Gerichtshof Rechtsgutachten 
(Advisory Opinion) gemäß Art. 10 des „Protocol on the Community Court of Justice“16 erstellen. 

4.5. Das Parlament 

Die Art. 6 und 13 des ECOWAS-Vertrages bilden die rechtliche Grundlage für die Schaffung eines  
eigenen Parlaments der ECOWAS. Dieses hat insgesamt 115 Abgeordnete; die Anzahl der Abge-
ordneten je Vertragsstaat orientiert sich hierbei an der jeweiligen Bevölkerungsgröße. Nigeria mit 
der größten Bevölkerung hat 35 Sitze, während Kap Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Libe-
ria, Sierra Leone und Togo jeweils nur über 5 Sitze verfügen. Das Parlament ist jedoch im eigent-
lichen Sinne kein legislatives Organ.17 Die Aufgaben sind vielmehr die Stärkung der repräsenta-
tiven Demokratie und der Beitrag zur Umsetzung der Ziele und Aufgaben von ECOWAS. Gemäß 
Art. 9 des Parlamentszusatzprotokolls18 ist in vielen Bereichen eine Parlamentseinbindung not-
wendig, u. a. bei der Verabschiedung des Budgets der ECOWAS oder bei Überarbeitungen bzw. 
Änderungen des ECOWAS-Vertrages und seiner Zusatzprotokolle. 

 

14 Berger; Hamady (2017), a.a.O. 

15 Community Court of Justice, About Us, abrufbar unter: CCJ Official Website | About Us (courtecowas.org) (letzter 
Zugriff: 20. September 2023). Andere Quellen nennen hinsichtlich der Anzahl der Richterinnen und Richter ab-
weichende Zahlen, so bspw. Berger/Hamady (2017), ebd., Rn. 31 (sieben Richterinnen und Richter). 

16 Protocol on the Community Court of Justice, A/P.I/7/91 (6. Juli 1991), abrufbar unter: protocol (courtecowas.org) 
(letzter Zugriff: 20. September 2023). 

17 Berger; Hamady (2017), a.a.O., Rn. 34. 

18  Supplementary Act A/SA.1/12/16 Relating to the Enhancement of the Powers of the ECOWAS Parliament  
(17. Dezember 2016), abrufbar unter: Parlamentszusatzprotokoll (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

http://www.courtecowas.org/about-us-2/
http://www.courtecowas.org/wp-content/uploads/2018/11/Protocol_AP1791_ENG.pdf
https://www.parl.ecowas.int/wp-content/uploads/2020/04/ENG-Supplementary-Act-on-Enhancement-Parliament-Feb-2017.pdf
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4.6. Die Bank für Investition und Entwicklung der ECOWAS 

Die „Bank für Investition und Entwicklung der ECOWAS“ (engl.: ECOWAS Bank for Investment 
and Development – EBID) entwickelte sich im Jahr 1999 aus dem ehemaligen Fund for Coopera-
tion, Compensation and Development of the Economic Community of West African States (ECO-
WAS Fund). Die EBID nahm damals ihre Geschäftstätigkeit als Holdinggesellschaft mit zwei spezi-
alisierten Tochtergesellschaften auf, dem ECOWAS Regional Development Fund (ERDF) zur Finan-
zierung des öffentlichen Sektors und der ECOWAS Regional Investment Bank zur Finanzierung 
des Privatsektors.19 Im Jahr 2006 wurde die EBID-Gruppe durch die Authority in eine einzige Or-
ganisation mit Sitz in Lomé (Tongo) umstrukturiert. Die Aufgaben und Ziele der EBID sind die 
Förderung der regionalen Entwicklung in Westafrika durch die Finanzierung (u.a. Kredite oder 
Investitionen) von nationalen und regionalen Entwicklungsprogrammen und -projekten. 

4.7. Der Mediations- und Sicherheitsrat 

Zusätzlich zu den oben genannten Organen hat die ECOWAS auf Grundlage des im Jahr 1999 ver-
abschiedeten „Protocol Relating to the Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolu-
tion, Peacekeeping and Security“20 den sogenannten „Mechanismus für Konfliktprävention der Ge-
meinschaft“ (engl.: Community’s Mechanism for Conflict Prevention) entwickelt und in diesem 
Zusammenhang den „Mediations- und Sicherheitsrat“ (engl.: Mediation and Security Council – 
MSC) etabliert. 

Gemäß Art. 10 des oben genannten Protokolls ist es Aufgabe des MSC, dieses Protokoll umzusetzen 
und im Auftrag der Authority Entscheidungen zu treffen, die die Sicherheit und den Frieden im 
Vertragsgebiet betreffen. Bei solchen Entscheidungen kann es sich bspw. um eine friedens- 
erhaltende Mission der „Eingreiftruppe der ECOWAS“ (engl.: ECOWAS Standby Force – ESF) 
oder eine Vermittlungsmaßnahme des sich aus angesehenen Personen aller Gesellschaftskreise zu-
sammensetzenden „Ältestenrates“ (engl. Council of Elders – CoE) handeln. Laut Art. 8 dieses Pro-
tokolls sind im MSC neun Vertragsstaaten repräsentiert, von denen sieben von der Authority ge-
wählt werden. Die zwei anderen Mitglieder dieses Rates sind zum einen der aktuelle Vorsitzende 
der Authority und zum anderen sein Amtsvorgänger. Entscheidungsfähig ist der MSC erst dann, 
wenn Zweidrittel seiner Mitglieder anwesend sind. Entscheidungen werden mit einer Zweidrittel-
mehrheit getroffen.21 

 

19 Background on the ECOWAS Bank for Investment and Development (EBID), verfügbar auf BIDC -- EBID (letzter 
Zugriff: 20. September 2023). 

20 Protocol Relating to the Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace-Keeping and 
Security, ECOWAS Doc A/P10/12/99 (10. Dezember 1999), abrufbar unter: Protocol-Relating-to-the-Mechanism-
for-Conflict-Prevention-Management-Resolution-Peace-Keeping-and-Security-1999.pdf (amaniafrica-et.org)  
(letzter Zugriff: 20. September 2023). 

21 Elowson, Camilla; MacDermott, Justin (2010): ECOWAS Capabilities in Peace and Security – A scoping study of 
progress and challenges, hgg. von der FOI Swedish Defence Research Agency, S. 23 ff., abrufbar unter: ECO-
WAS Capabilities in Peace and Security. A scoping study of progress and challenges. (foi.se) (letzter Zugriff:  
20. September 2023). 

https://www.bidc-ebid.org/en/home/aboutus/
https://amaniafrica-et.org/wp-content/uploads/2021/04/Protocol-Relating-to-the-Mechanism-for-Conflict-Prevention-Management-Resolution-Peace-Keeping-and-Security-1999.pdf
https://amaniafrica-et.org/wp-content/uploads/2021/04/Protocol-Relating-to-the-Mechanism-for-Conflict-Prevention-Management-Resolution-Peace-Keeping-and-Security-1999.pdf
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--3114--SE
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--3114--SE
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Zusätzlich zu der ECOWAS Standby Force und dem Council of Elders wird das MSC von der „Ver-
teidigungs- und Sicherheitskommission“ (engl.: Defence and Security Commission – DSC) unter-
stützt. Diese Kommission berät das MSC in Fragen des Einsatzes der ESF. Das DSC besteht aus den 
Ausschüssen der Oberbefehlshaber (Beratung in militärischen Fragen) und der Chefs der Sicher-
heitsdienste (Beratung in Fragen der Zivilpolizei und der Gendarmerie). 22 

5. Kooperationsbereiche 

Wie unter Ziff. 3 bereits dargelegt, zielt der ECOWAS-Vertrag auf die Kooperation und Integration 
der westafrikanischen Staaten. Auch wenn die wirtschaftliche Kooperation und Integration mit 
dem Ziel der Schaffung einer Währungs- und Wirtschaftsunion von jeher im Vordergrund ge-
standen haben mag, erstreckt sich heute die Zusammenarbeit auf eine Vielzahl an Politikfeldern. 
Die wichtigsten Kooperationsbereiche seien im Folgenden aufgeführt. 

5.1. Wirtschaftliche Zusammenarbeit  

Seit Gründung der ECOWAS im Jahr 1975 wuchs der Handel zwischen den ECOWAS-Vertrags-
staaten bis 1980 von 3,1 auf 10,6 Prozent.23 Nach den erfolgreichen „Gründerjahren“ stimmten die 
Vertragsstaaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft 1987 für die Schaffung einer  
Währungsunion und vereinbarten mit dem ECOWAS-Vertrag von 1993 darüber hinaus die Im- 
plementierung einer Wirtschaftsunion. 

Die Währungsunion ist jedoch bis heute nicht umgesetzt. Ausbleibende Zahlungen von Mitglieds-
beiträgen in den ersten Jahren nach Gründung der ECOWAS (die meisten Vertragsstaaten zahlten 
damals bei weitem nicht die beschlossenen oder – wie Liberia oder Mauretanien – gar keine Mit-
gliedsbeiträge) sowie der über viele Jahre schleppende Aufbau gemeinsamer Institutionen führten 
dazu, dass die Einführung der Währungsunion mehrfach verschoben werden musste. Nunmehr 
soll sie im Jahr 2027 mit der Einführung der westafrikanischen Gemeinschaftswährung „Eco“ voll-
zogen werden. – Wie bei der Währungsunion, erweist sich auch der Weg zur Wirtschaftsunion als 
schwierig. Hier konnte jedoch mit der Implementierung der Zollunion im Jahr 2006 ein erster Er-
folg erzielt werden.24 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass schlechte strukturelle Rahmenbedingungen, die dominieren-
den Rollen der Staatschefs innerhalb der ECOWAS-Agenda und die parallel dazu blockierende 
Haltung in einigen Vertragsstaaten nicht nur dafür verantwortlich sind, dass bis heute Währungs- 
und Wirtschaftsunion nicht (vollständig) umgesetzt werden konnten, sondern trotz der Existenz 
der ECOWAS die wirtschaftliche Weiterentwicklung im westafrikanischen Raum insgesamt lang-
sam verläuft.25 

 

22 Ebd., S. 29 f. 

23 Hartmann (2010), a.a.O., S. 76. 

24 Westafrika: Einheitswährung ECO soll nun 2027 kommen, Africa Live vom 21.Juni 2021, abrufbar unter:  
Westafrika: Einheitswährung ECO soll nun 2027 kommen | AFRICA live (africa-live.de) (letzter Zugriff:  
20. September 2023). 

25 Hartmann (2010), a.a.O., S. 77. 

https://www.africa-live.de/westafrika-einheitswaehrung-eco-soll-nun-2027-kommen/
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5.2. Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich die ECOWAS von einer zunächst primär wirtschaftlich koope-
rierenden hin zu einer auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zusammenarbeitenden 
Organisation.26 Durch das Protocol on Non-Aggression27 von 1978 wurde hier der erste Schritt 
gegangen. In diesem wurde festgelegt, dass die Vertragsstaaten sich untereinander nicht angreifen 
und Aggressionen gegen andere Vertragsstaaten nicht unterstützen dürfen. 1981 wurde darüber 
hinaus das Protocol Relating on Mutual Assistance in Defence28 verabschiedet, 1991 folgte die 
Declaration of Political Principles29. 

Als in Liberia der „Erste Liberianische Bürgerkrieg“ (1989–1996) ausbrach und die National Patri-
otic Front of Liberia (NPFL) unter Charles Taylor von der Elfenbeinküste in das Land eindrang, 
schuf die Autorität der ECOWAS auf der Suche nach einer politischen Lösung im Mai 1990 zu-
nächst ein Mediationsforum, das „Ständige Mediationskomitee der Gemeinschaft“ (engl.: Com-
munity Standing Mediation Committee), das drei Monate später, nachdem alle Versuche einer  
Mediation gescheitert waren, die Aufstellung der „Economic Community of West African States 
Cease�re Monitoring Group“ (ECOMOG) beschloss und diese nach Liberia entsandte. 30 Diese 
Intervention in Liberia (1990-92) war die erste militärische Intervention einer regionalen Organi-
sation nach dem Kalten Krieg in einem nichtinternationalen bewaffneten Kon�ikt.31 Weitere mili-
tärische Interventionen der ECOWAS folgten in Sierra Leone (1997–1999), in Guinea-Bissau (1999), 
in der Elfenbeinküste (2002 und 2003), in Liberia (2003), in Mali (2013) und in Gambia (2017).32 

Ein großer Schritt in Richtung sicherheits- und verteidigungspolitischer Handlungsfähigkeit wurde 
im Jahr 1999 vor dem Hintergrund der gescheiterten ECOWAS-Mission in Guinea-Bissau mit dem 
bereits unter Ziff. 4.7 erwähnten „Protocol Relating to the Mechanism for Con�ict Prevention, 
Management, Resolution, Peacekeeping and Security“ gemacht. Zusammen mit dem  
ECOWAS-Vertrag wurden damit erstmals rechtliche Möglichkeiten für militärische Interventionen 
geschaffen. Die Vertragsstaaten verp�ichteten sich hierbei, geeignete Mechanismen für die Präven-
tion und Lösung grenzüberschreitender und innerstaatlicher Kon�ikte zu entwickeln. Damit 
wurde 1999 auch die ECOMOG durch Art. 21 des Protokolls institutionalisiert.  

 

26 Für eine Darstellung der verschiedenen Etappen, siehe Economic Community of West African States (ECOWAS), 
a.a.O. 

27 Protocol on Non-Aggression (abgeschlossen in Lagos am 22. April 1978), UNTS 1690, S. 39-50. 

28 Protocol Relating to Mutual Assistance in Defence (1981), UNTS 1690, S. 77-94. 

29 Declaration A/DCL.1/7/91 of Political Principles of the Economic Community of West African States (6. Juli 
1991), abrufbar unter: DECLARATION A/DCL.1/7/91 OF POLITICAL PRINCIPLES OF THE ECONOMIC COM-
MUNITY OF WEST AFRICAN STATES (eods.eu) (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

30 Ebd. 

31 Berger; Hamady (2017), a.a.O. 

32 Für eine Zusammenfassung der Geschehnisse in diesen Ländern, siehe Berger; Hamady (2017), a.a.O. 

https://www.eods.eu/library/ECOWAS_Declaration%20of%20Political%20Principles%20of%20the%20Economic%20Community%20of%20West%20African%20States_1991_EN.pdf
https://www.eods.eu/library/ECOWAS_Declaration%20of%20Political%20Principles%20of%20the%20Economic%20Community%20of%20West%20African%20States_1991_EN.pdf
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Die ECOWAS verabschiedete im Jahr 2001 mit dem Protocol on Democracy and Good Gover-
nance33 ein zweites Zusatzprotokoll. Dieses sieht eine Reihe bindender Prinzipien (z.B. Gewalten-
teilung, freie Wahlen als legitimer Weg zur Macht, Eliminierung diskriminierender Handlungen 
gegenüber Frauen, Jugendliche und Kinder) vor, die die Vertragsstaaten einhalten müssen. Be- 
sonders sticht Art. 45 dieses Protokolls heraus, in dem festgeschrieben wurde, dass die ECOWAS 
eine Eingriffsmöglichkeit hat, wenn die demokratische Ordnung in einem ihrer Vertragsstaaten 
gestürzt wird oder fundamentale Menschenrechte missachtet werden.34 

Auf Grundlage dieses zweiten Zusatzprotokolls hat die ECOWAS bspw. in Gambia im Jahr 2016 
militärisch eingegriffen. Auch die innerhalb der ECOWAS diskutierten Handlungsoptionen als 
mögliche Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen in Niger ließen sich mit Art. 45 dieses Proto-
kolls legitimieren. Auf diese beiden Fälle gehen die beiden folgenden Abschnitte näher ein. 

5.2.1. Fallbeispiel: Gambia 2016/2017 

Als bei den Präsidentschaftswahlen in Gambia 2016 der Oppositionskandidat Adama Barrow mit 
43 Prozent der Stimmen überraschend gegen den langjährigen Amtsinhaber Yahya Jammeh 
siegte35, erkannte dieser, nachdem er seine Niederlage zunächst akzeptiert hatte, die Wahl- 
ergebnisse kurze Zeit später nicht mehr an. Er kündigte an, bis zu Neuwahlen, die er mit Un- 
regelmäßigkeiten der angehaltenen Wahlen begründete, im Amt bleiben zu wollen. Trotz Ver- 
urteilung seines Verhaltens durch die internationale Staatengemeinschaft und trotz der Forderung 
der ECOWAS nach einer geordneten Machtübergabe an Barrow lenkte Jammeh nicht ein. Dieses 
Verhalten veranlasste die ECOWAS, nach Ablauf der regulären Präsidentschaft von Jammeh am 
19. Januar 2017 mit senegalesischen Truppen – auch unter Berufung auf die VN-Sicherheits- 
resolution UNSCR 2337 (2017)36 – in Gambia einzumarschieren, um die Machtübergabe zu erzwin-
gen.37 Am gleichen Tag wurde der Oppositionskandidat Barrow in der gambischen Botschaft in 
Senegals Hauptstadt Dakar als verfassungsmäßiger Präsident eingeschworen. Als die Truppen der 
ECOWAS Mission in The Gambia (ECOMIG) die Hauptstadt Gambias umzingelt hatten, gab 
Jammeh nach und ging ins Exil. 

 

33 Protocol on Democracy and Good Governance, A/SP1/12/01 (21. Dezember 2001), abrufbar unter: Microsoft 
Word - Protocol on good governance and democracy rev 5EN.doc (eisa.org) (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

34 Es ist jedoch anzumerken, dass einige Staaten, die diese demokratischen Prinzipien gegenwärtig nicht ein- 
halten, dieses Zusatzprotokoll nicht ratifiziert haben (z.B. Gambia oder die Elfenbeinküste), 

35 Hartmann, Christof (2017): ECOWAS and the Restauration of Democracy in the Gambia, Africa Spectrum 
1/2017: S. 85-99, 86, abrufbar unter: Africa Spectrum (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

36 Mit seiner Resolution UNSCR 2337 (2017) (abrufbar unter: sr2337.pdf (un.org)) bekundete der VN-Sicherheitsrat 
„der ECOWAS seine volle Unterstützung für ihre Entschlossenheit, dafür Sorge zu tragen, in erster Linie mit 
politischen Mitteln, dass der mit dem Ergebnis der Wahl vom 1. Dezember zum Ausdruck gebrachte Wille des 
gambischen Volkes respektiert wird.“ 

37 Ebd. S. 87. 

https://www.eisa.org/pdf/ecowas2001protocol.pdf
https://www.eisa.org/pdf/ecowas2001protocol.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/44982223.pdf?refreqid=excelsior:12d58d3362f1a469fa2c9d74d3880a3a&ab_segments=0/basic_search_gsv2/control&origin=&initiator=&acceptTC=1
https://www.un.org/depts/german/sr/sr_17/sr2337.pdf
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5.2.2. (aktuelles) Fallbeispiel: Niger  

Am 26. Juli 2023 hatte das nigrische Militär den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed 
Bazoum gestürzt und selbst die Macht übernommen. Die ECOWAS setzte daraufhin am 30. Juli 
2023 der von General Abdourahmane Tiani geführten Militärjunta ein Ultimatum, binnen 7 Tagen 
(bis zum 6. August 2023) die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen.38 Obwohl das Ulti-
matum verstrich, ohne dass die nigrische Militärregierung die Macht an den rechtmäßigen Präsi-
denten Bazoum zurückgab, intervenierte die ECOWAS insbesondere deshalb nicht militärisch, 
weil es unter ihren Vertragsstaaten hierfür keine Mehrheit gab (nur fünf der 15 Vertragsstaaten 
unterstützen die Entsendung einer Eingreiftruppe).39 40 

Selbst in den Ländern, die sich heute für eine militärische Intervention in Niger aussprechen, ist 
eine Truppenentsendung nicht sicher, da dort das jeweilige Parlament zustimmen müsste.41  
Mali und Burkina Faso, die selbst von Militärputschisten regiert werden, sprachen ihrerseits sogar 
der Militärjunta in Niger Unterstützung zu und schlossen ein Beistandsabkommen ab.42 ECOWAS 
bemüht sich nun um eine diplomatische Lösung. Mitte August durfte eine ECOWAS-Delegation 
Niger besuchen und den von den Putschisten abgesetzten Präsidenten Bazoum treffen.43 Wenige 
Stunden später verkündete der aktuelle Machthaber Tiani eine maximal dreijährige Übergangs-
phase bis zur Machtübergabe an eine zivile Regierung. Diesen Vorschlag lehnt die ECOWAS zwar 
ab und droht weiterhin mit einer Militärintervention. Ein Zieldatum einer solchen Intervention 
wurde jedoch bis heute nicht veröffentlicht; eine Eingreiftruppe stünde jedoch bereit.44 

Vor dem Hintergrund des Putsches in Niger haben die EU-Mitgliedstaaten die Notwendigkeit her-
vorgehoben, die Bemühungen der ECOWAS um eine politische Lösung des Kon�iktes in Niger 
diplomatisch zu unterstützen und diesen – bspw. durch die Verhängung von gegenwärtig in der 
Abstimmung be�ndlichen, restriktiven Maßnahmen gegen die Militärjunta in Niger – Nachdruck 
zu verleihen. 

 

38 Militärputsch in Niger, veröffentlicht von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) am 21. August 2023 
unter: Militärputsch in Niger | Hintergrund aktuell | bpb.de (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

39 Ebd. 

40 Nach Putsch in Niger, ECOWAS will Einsatzplan festlegen, tagesschau.de vom 17. August 2023, abrufbar unter: 
die Tagesschau (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

41 Ebd. 

42 Ein Monat nach Putsch in Niger, Angst vor dem Libyen-Szenario, tagesschau.de vom 26. August 2023, abrufbar 
unter: die Tagesschau (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

43 Neue Vermittlungsversuche, Nigers Machthaber will Übergangsregierung für bis zu drei Jahre, Süddeutsche  
Zeitung vom 19. August 2023, abrufbar unter: Die Süddeutsche (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

44 Ebd. 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/539147/militaerputsch-in-niger/
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/niger-ecowas-beratungen-intervention-100.html
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/niger-ein-monat-putsch-100.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/niger-tiani-ecowas-1.6144231
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5.3. Gesundheitspolitik 

Die „Westafrikanische Gesundheitsorganisation“ (engl.: West African Health Organisation -- 
WAHO) ist die Gesundheitsorganisation der ECOWAS. Die WAHO wurde 1987 etabliert und hat 
ihren Sitz in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Die WAHO trat besonders hervor, als es bei der Ebola 
Krise im Jahr 2014 und ab dem Jahr 2020 in der Corona-Pandemie zu kooperieren galt. 

5.3.1. Ebola-Epidemie  

Als Reaktion auf die Ebola-Epidemie kommunizierte die WAHO bereits unmittelbar nach deren 
Ausbruch, dass sie eine ernste Bedrohung für die regionale Sicherheit darstelle, und sprach an alle 
Gesundheitsministerien der Vertragsstaaten Handlungsempfehlungen aus. Im April 2014 wurde 
auf der Konferenz der Assembly of Health Ministers der ECOWAS die Monrovia Declaration on 
the Management of Epidemics verabschiedet.45  

Die Konferenz setzte sich für eine Stärkung der regionalen Bereitschaft der Vertragsstaaten für die 
gemeinsame Bekämpfung des Ebola-Virus ein. Trotz dieser Bemühungen geriet Ebola außer Kon-
trolle. Die WAHO organisierte daraufhin einen Workshop, welcher die grenzüberschreitende Be-
kämpfung des Virus koordinierte. Die WAHO organisierte ferner den Einsatz von medizinischem 
Personal der Afrikanischen Union (AU) in den betroffenen Ländern. Insgesamt war die ECOWAS 
grundsätzlich auf das Ebola-Virus vorbereitet. Jedoch zeigten sich Lücken insbesondere im Bereich 
der nationalen Gesundheitseinrichtungen. Gerade weil sich die WAHO auf diese Institutionen 
verlassen hatte, hatte die Bekämpfung des Virus anfangs nicht den gewünschten Effekt. Die 
Schwächen zeigten sich insbesondere im Fehlen des medizinischen Personals, welches trotz des 
Vorhandenseins von Finanzmitteln nicht unmittelbar aufgestockt werden konnte. Erst Monate spä-
ter konnten die ersten medizinischen Hilfspersonen eingesetzt werden. Insgesamt lässt sich in der 
Nachbetrachtung feststellen, dass ECOWAS und WAHO zu langsam reagierten, u.a. auch, weil 
die intergovernmentalen Prozesse zu viel Zeit in Anspruch nahmen. 

5.3.2.  Corona-Pandemie  

Während der Corona-Pandemie zeichnete sich die WAHO als eine gut vernetzte und koordinierte 
Organisation aus. Insgesamt zeigte sich, dass sie aus den Erfahrungen und dem Umgang mit der 
Ebola-Krise gelernt hatte.46  

Bereits im Januar 2020 hatte die WAHO die Bevölkerung über die Ausbereitung des Corona-Virus 
informiert.47 Im nachfolgenden Monat wurde eine Konferenz zur Koordinierung der regionalen 
Präventionsmaßnahmen einberufen. Ferner organisierte die WAHO Trainingseinheiten und 

 

45 Habibu Yaya Bappah, Human Security in Practice from the Threat of Epidemic – What can we learn from the 
ECOWAS Response to Ebola?, in Strategic Review for Southern Africa, Vol 37, No 1, S. 190-199, 194, abrufbar 
unter: Strategic Review for Southern Africa (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

46 Herpolsheimer, Jens (2020): ECOWAS and the Covid-19 Pandemic: Regional Responses and African Interregio-
nal Cooperation, ReCentGlobe Working Paper 42.Leipzig University, 2020, S. 11, abrufbar unter: Universität 
Leipzig (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

47 Ebd. S. 10. 

https://upjournals.up.ac.za/index.php/strategic_review/article/view/221/172
https://recentglobe.uni-leipzig.de/fileadmin/Einrichtung_ReCentGlobe/WP42_Herpolsheimer_Covid19.pdf
https://recentglobe.uni-leipzig.de/fileadmin/Einrichtung_ReCentGlobe/WP42_Herpolsheimer_Covid19.pdf
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Fortbildungen, die das medizinische Personal schulen und vorbereiten sollten.48 Darüber hinaus 
stellte ECOWAS ein Regional Rapid Response Team zusammen. 

Die Assembly of Ministers verabschiedete einen „Regional Strategic Plan for Preparedness and 
Response to Pandemics“ und einen „Strategic Plan for Institutional Communication“. Die 
WAHO verband durch regelmäßige Unterstützung der nationalen Gesundheitseinrichtungen und 
durch die Errichtung nationaler Koordinationsinstitutionen die 15 Vertragsstaaten miteinander 
und konnte so unter den Vertragsstaaten eine wöchentliche Kommunikation und Koordination von 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ermöglichen.49 

5.4. Migrationspolitik  

Migration und das Überwinden von Grenzen spielen im afrikanischen Kontext seit jeher eine be-
sondere Rolle. Als vor etwa 60 Jahren ein Großteil der afrikanischen Staaten von den alten euro-
päischen Kolonialmächten unabhängig wurde, gab es Bestrebungen, die von diesen zumeist will-
kürlich gezogenen Staatsgrenzen durchlässig zu gestalten. Dieser panafrikanische Gedanke führte 
u.a. dazu, dass afrikanische Länder und Organisationen sich immer wieder zum Ziel der Frei- 
zügigkeit bekannten – also dem Prinzip, dass Bürgerinnen und Bürger eines Landes ohne größere 
Beschränkungen in ein anderes Land einreisen, dort wohnen und arbeiten dürfen.50 

5.4.1. Das „Protocol on Free Movement of Persons, Residence and Establishment“ 

Gemäß mehrerer Schlüsselabkommen der AU fällt die Einführung der Freizügigkeit in die Verant-
wortung der afrikanischen Regionalorganisationen. Als für den westafrikanischen Raum verant-
wortliche Regionalorganisation formulierte die ECOWAS bereits vier Jahre nach ihrer  
Gründung in Lagos ein Freizügigkeitsprotokoll. Obwohl bis heute nicht alle Vertragsstaaten der 
ECOWAS das in diesem Protokoll 1979 verankerte Recht auf Niederlassung rati�ziert haben, gilt 
der politische Rückhalt für dieses „Protocol on Free Movement of Persons, Residence and  
Establishment“, das die drei folgenden Implementierungsphasen vorsah bzw. -sieht, im regiona-
len Kontext als hoch: 

• Zwischen 1980 und 1985 wurde im Rahmen der Phase 1 das Recht auf visumsfreies Reisen der 
Bürgerinnen und Bürger der ECOWAS innerhalb ihrer Vertragsstaaten sowie auf  
einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen in einem anderen ECOWAS-Vertragsstaat implementiert. 

• Zwischen 1985 und 1990 sollte im Rahmen der Phase 2 das Recht auf (permanenten) Aufent-
halt und Arbeit von ECOWAS-Staatsangehörigen im gesamten Geltungsbereich des Protokolls 
festgeschrieben werden. Dieses Recht wurde aber erst mit Verzögerung implementiert. 

 

48 Ebd. 

49 Ebd. 

50 Dick, Eva; Schraven, Benjamin (2020): Wie afrikanische Regionen Migration regeln: Personenfreizügigkeit in 
West- und Nordost-Afrika, veröffentlicht von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) am 10. November 
2020 unter: Wie afrikanische Regionen Migration regeln: Personenfreizügigkeit in West- und Nordost-Afrika | 
Regionalprofil Ostafrika | bpb.de (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

https://www.bpb.de/themen/migration-integration/laenderprofile/ostafrika/318061/wie-afrikanische-regionen-migration-regeln-personenfreizuegigkeit-in-west-und-nordost-afrika/
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/laenderprofile/ostafrika/318061/wie-afrikanische-regionen-migration-regeln-personenfreizuegigkeit-in-west-und-nordost-afrika/
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• Die dritte Phase, die für den Zeitraum zwischen 1990 und 1995 vorgesehen war und im ge- 
samten ECOWAS-Raum die Implementierung des Rechts auf Niederlassung von ECOWAS-
Staatsangehörigen vorsah, welches u.a. auch das Recht auf Unternehmensgründung oder das 
Prinzip der Nicht-Diskriminierung umfasst, ist aufgrund von schweren Wirtschaftskrisen in 
der Region bis heute jedoch noch nicht vollständig umgesetzt worden.51 

5.4.2. Neue migrationspolitische Entwicklungen 

In den 2000er Jahren führte in Westafrika internationale Ein�ussnahme zu neuen migrationspoli-
tischen Entwicklungen. Auf der einen Seite wurde – unterstützt von der Internationalen Organisa-
tion für Migration (IOM) – bereits im Jahr 2000 ein regionaler migrationsbezogener Konsultations-
prozess, der sogenannte „Migration Dialogue for West Africa“ (MIDWA), ins Leben gerufen. Ein 
wesentliches „Produkt“ von MIDWA war der im Jahr 2008 von ECOWAS verabschiedete Common 
Approach on Migration and Development. Dieser gemeinsame Ansatz bedeutete eine  
Erweiterung des migrationspolitischen Portfolios der Regionalorganisation, da er auch extra-regi-
onale Migration, die Bekämpfung von Menschenhandel, eine Harmonisierung der Migrations- 
mit anderen Politiken sowie eine Unterstützung für die (Rechte von) Migranten und Ge�üchteten 
beinhaltete. 

Auf der anderen Seite zeigt sich aktuell internationale Ein�ussnahme – wie die der Europäischen 
Union im Kontext der Eindämmung irregulärer Migration in Richtung Europa – kontraproduktiv 
zum Bestreben von ECOWAS, gerade im Bereich der regionalen Freizügigkeit Erleichterungen 
herbeizuführen. 52 

6. Fazit 

Die ECOWAS hat sich in Afrika zu einer wichtigen Regionalorganisation entwickelt. Ursprünglich 
nahezu ausschließlich auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten aus-
gerichtet, weiteten die Vertragsstaaten ihre Kooperation im Laufe der Zeit schrittweise insbe- 
sondere auf die Politikfelder Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Gesundheitspolitik sowie  
Migrationspolitik aus. Insbesondere während der Corona-Pandemie hat sich ihre Zusammenarbeit 
als Erfolg herausgestellt. Auch bei politischen Instabilitäten im Vertragsraum und bei undemokra-
tischen Entwicklungen in ihren Vertragsstaaten konnte die ECOWAS in der Vergangenheit zumeist 
eine stabilisierende Wirkung entfalten und ihr demokratisierendes Potential unter Beweis stellen. 
Lediglich die selbst gesetzten Ziele in Bezug auf die wirtschaftliche Integration (z.B. Wirtschafts-
union, Währungsunion, Zollunion) konnten aufgrund institutioneller und struktureller Hürden, 
wenn überhaupt, nur mühsam und häufig nicht zeitgerecht erreicht werden. Die Beseitigung dieser 
Hürden wird jedoch künftig eine wesentliche Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und ins-
besondere für das langfristige Ziel einer politischen Vereinigung sein. 

*** 
 

51 Dick, Eva; Schraven, Benjamin (2019): Migration innerhalb Afrikas als Herausforderung für die afrikanischen 
Regionalorganisationen: Die Beispiele IGAD und ECOWAS. Expertise im Auftrag des Sachverständigenrats deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration für das SVR-Jahresgutachten 2020, Berlin, S. 7f., abrufbar unter: 
Dick_Schraven_Expertise_-Regionale-Migrationsgovernance_fuer-das-SVR-Jahresgutachten_2020.pdf (idos-rese-
arch.de) (letzter Zugriff: 20. September 2023). 

52 Ebd., S. 14. 

https://www.idos-research.de/uploads/media/Dick_Schraven_Expertise_-Regionale-Migrationsgovernance_fuer-das-SVR-Jahresgutachten_2020.pdf
https://www.idos-research.de/uploads/media/Dick_Schraven_Expertise_-Regionale-Migrationsgovernance_fuer-das-SVR-Jahresgutachten_2020.pdf
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